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(54) Schneidgerät zum Schneiden von Blattgut

(57) Die Erfindung betrifft ein Schneidgerät (1) zum
Schneiden von Blattgut (13) mit einer Blattauflage (2)
und mit wenigstens einer der Blattauflage (2) zugeord-
neten Rollenschneideinrichtung (4), die eine Führungs-
schiene (5) aufweist, auf der ein Schneidwagen (6) ver-
schieblich geführt ist, welcher einen Messerhalter (20)
aufweist, der um eine zur Führungsschiene (5) parallele
Achse drehbar gelagert und von Hand verdrehbar ist und
an dem wenigstens zwei Scheibenmesser (36,37,38) um
Messerachsen (39-44) frei drehbar gelagert sind, die
senkrecht zur Drehachse des Messerhalters (20) verlau-
fen, wobei die Scheibenmesser (36,37,38) durch Drehen
des Messerhalters (20) aus jeweils einer Inaktivposition

in eine in Richtung auf die Blattauflage (2) vorstehende
Schneidposition bringbar sind und wobei eine Blockier-
einrichtung vorgesehen ist, die den Messerhalter (20) in
der Schneidposition eines Scheibenmessers (36,37,38)
hält, wobei die Blockiereinrichtung als formschlüssig in-
einandergreifende Führungselemente (58,59; 49-54) an
Führungsschiene (5) und Messerhalter (20) ausgebildet
sind, die den Messerhalter (20) in einer seine Drehbarkeit
blockierenden Drehwinkelstellung hält, wenn sich eines
der Scheibenmesser (36,37,38) in einer Schneidposition
befindet, und dass die Führungsschiene (5) zumindest
einen Freigabebereich (65) aufweist, in der sie keine die
Drehbarkeit des Messerhalters (20) blockierende Füh-
rungselemente aufweist.



EP 2 332 702 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schneidgerät zum
Schneiden von Blattgut mit einer Blattauflage und mit
wenigstens einer der Blattauflage zugeordneten Rollen-
schneideinrichtung, die eine Führungsschiene aufweist,
auf der ein Schneidwagen verschieblich geführt ist, wel-
cher einen Messerhalter aufweist, der um eine zur Füh-
rungsschiene parallelen Achse drehbar gelagert und von
Hand verdrehbar ist und an dem wenigstens zwei Schei-
benmesser um Messerachsen frei drehbar gelagert sind,
die senkrecht zur Drehachse des Messerhalters verlau-
fen, wobei die Scheibenmesser durch Drehen des Mes-
serhalters aus jeweils einer Inaktivposition in eine in
Richtung auf die Blattauflage vorstehende Schneidposi-
tion bringbar sind und wobei eine Blockiereinrichtung vor-
gesehen ist, die den Messerhalter in der Schneidposition
eines Scheibenmessers hält.
[0002] Zum Beschneiden von Blattgut, wie Papierblät-
ter, Fotos, Folien etc., werden sowohl im Büro als auch
im privaten Bereich von Hand betätigbare Schneidgeräte
eingesetzt, die im Wesentlichen aus einer Blattauflage
in Form einer das Blattgut teilweise oder vollständig auf-
nehmenden Unterlageplatte und einer zumeist an einer
Seite der Unterlageplatte angeordneten Schneideinrich-
tung bestehen. Bei den Schneideinrichtungen sind He-
belschneideinrichtunen und Rollenschneideinrichtun-
gen verbreitet. Letztere haben eine oberhalb und parallel
zur Blattauflage verlaufende, gradlinige Führungsschie-
ne, auf der ein Messerwagen verschieblich geführt ist.
In dem Messerwagen ist ein auf einer im Wesentlichen
horizontalen Achse drehbar gelagertes Scheibenmesser
angeordnet, das aus einer angehobenen Ausgangsstel-
lung in eine abgesenkte Schneidstellung bewegbar ist.
Der Schneidvorgang wird dadurch bewirkt, dass der
Messerwagen nach Einnahme der Schneidstellung
durch das Scheibenmesser entlang der Führungsschie-
ne verschoben wird.
[0003] Weiterentwicklungen solcher Schneidgeräte
weisen eine Rollenschneideinrichtung auf, deren Mes-
serwagen mehrere, meist unterschiedliche Scheiben-
messer aufweisen, beispielsweise ein Scheibenmesser
für geraden Schnitt, eines für gewellten Schnitt und eines
für Perforationen. Solche Schneidgeräte sind in der EP
1 533 088 und der DE 20 2008 011 851 U1 offenbart.
Die drei Scheibenmesser sind jeweils frei drehbar auf
einem Messerhalter gelagert, der in dem Messerwagen
um eine horizontale, sich quer zur Längsachse der Füh-
rungsschiene erstreckenden Drehachse gelagert ist. Da-
bei sind die Scheibenmesser über den Umfang des Mes-
serhalters um jeweils 120 Winkelgrad verteilt. Mittels ei-
nes seitlichen Betätigungsknopfes kann das jeweils ge-
wünschte Scheibenmesser aus einer Inaktivstellung in
eine nach unten vorstehende Schneidposition gebracht
werden. Durch Druck von oben kann das Gehäuse des
Messerwagens entweder relativ zur ortsfest montierten
Führungsschiene oder zusammen mit dieser nach unten
bewegt und damit das unten vorstehende Scheibenmes-

ser in das zu beschneidende Blattgut eingepresst wer-
den. Auch hier wird dann der Schneidvorgang durch Ver-
schieben des Messerwagens entlang der Führungs-
schiene bewirkt.
[0004] Ein gleichartig ausgebildetes Schneidgerät ist
der US 2005/0223863 A1 zu entnehmen. Alternativ dazu
offenbart dieses Dokument ein Schneidgerät, bei dem
vier Scheibenmesser mit ihren Messerachsen im rechten
Winkel zueinander an einem Messerhalter gelagert sind,
der um eine vertikale Achse verdrehbar gelagert ist. Die-
se Anordnung ist relativ kompliziert, weil das jeweils in
Schneidposition zu bringende Scheibenmesser auch
vertikal bewegt werden muss.
[0005] In der DE 20 2006 000 121 U1 ist ein gattungs-
gemäßes Schneidgerät offenbart, bei dem der Messer-
halter - abweichend von dem in Figur 7 dieses Dokumen-
tes dargestellten Stand der Technik - um eine parallel
zur Längsachse der Führungsschiene sich erstreckende
Achse drehbar gelagert ist. Die Scheibenmesser sind an
dem Messerhalter mit Messerachsen frei drehbar gela-
gert, die in einer sich senkrecht zur Drehachse des Mes-
serhalters erstreckenden Ebene liegen, wobei die Dreh-
achsen jedoch nicht durch die Drehachse des Messer-
halters gehen.
[0006] Damit sich der Messerhalter beim Schneidvor-
gang nicht verdrehen kann, ist eine Blockiereinrichtung
vorgesehen, die den Messerhalter in der Schneidposition
hält. Hierzu weist der Messerhalter eine Sägezahnschei-
be auf, die mit einer an dem Messerwagen schwenkbar
gelagerten Sperrklinke derart zusammenwirkt, dass sich
der Messerhalter in einer Drehrichtung nicht bewegen
kann, wenn sich eines der Scheibenmesser in Schneid-
position befindet. Die beim Schneidvorgang auf dieses
Scheibenmesser wirkende Schneidkraft wird von der
Sperrklinke abgefangen. Aufgrund der besonderen Art
der Lagerung der Scheibenmesser ist dann ein Verdre-
hen des Messerhalters in der anderen Richtung nicht
möglich. Erst nach Beendigung des Schneidvorgangs
kann der Messerhalter in dieser Richtung verdreht wer-
den, um ein anderes Scheibenmesser in Schneidposition
zu bringen.
[0007] Nachteilig bei dieser Art von Schneidgeräten ist
die aufwendige Ausbildung des Messerhalters und der
daran gelagerten Scheibenmesser einschließlich der
Blockiereinrichtung. Außerdem erfordert die Ausbildung
des Messerhalters einen relativ großen Freiraum unter-
halb des Messerwagens, um die Verdrehung des Mes-
serhalters zu ermöglichen. Dabei bleibt unklar, wie der
Messerwagen mit dem in Schneidposition befindlichen
Scheibenmesser in Anlage zu dem zu beschneidenden
Blattgut gebracht werden kann.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schneidgerät der eingangs genannten Art einfacher und
mit einer sicheren Führung zu gestalten.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Blockiereinrichtung als formschlüssig in-
einandergreifende Führungselemente an Führungs-
schiene und Messerhalter ausgebildet sind, die den Mes-
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serhalter in einer seine Drehbarkeit blockierende Dreh-
winkelstellung hält, wenn sich einer der Scheibenmesser
in einer Schneidposition befindet, und dass die Füh-
rungsschiene einen Freigabebereich aufweist, in der sie
keine die Drehbarkeit des Messerhalters blockierende
Führungselemente aufweist. Grundgedanke der Erfin-
dung ist es also, den Messerhalter dann, wenn sich eine
der Scheibenmesser in einer Schneidposition befindet,
über Führungselemente in seiner Drehbarkeit zu blok-
kieren, die einerseits an der Führungsschiene und an-
dererseits an dem Messerhalter selbst vorgesehen sind
und formschlüssig einandergreifen. Auf diese Weise ist
eine einfach auszubildende und sichere Führung ge-
währleistet.
[0010] In Ausbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass die Messerachsen in einer sich senkrecht zur Dreh-
achse des Messerhalters erstreckenden Ebene liegen,
so dass der Messerwagen eine geringe Baulänge hat.
Des weiteren ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
sich die Scheibenmesser radial zur Drehachse des Mes-
serhalters erstrecken. Aufgrund der Führung durch die
Führungsschiene ist diese Art der Lagerung der Schei-
benmesser möglich. Dies schafft Raum für die sternför-
mige Anordnung einer Vielzahl, beispielsweise von neun
Scheibenmessern.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die Führungsschiene zwei nebeneinan-
der und im Abstand zueinander verlaufende Schienen-
elemente aufweist und das jeweils in Schneidposition be-
findliche Scheibenmesser die Führungsschiene zwi-
schen diesen Schienenelemente in Richtung auf die
Blattauflage durchgreift. Nach dieser Ausführung ist die
Führungsschiene in Längsrichtung in zwei im Abstand
zueinander verlaufende Schienenelemente aufgeteilt.
Diese Schienenelemente schließen das jeweils in
Schneidposition befindliche Scheibenmesser ein und bil-
den ein Hindernis gegen unbeabsichtigten Zugriff auf das
Scheibenmesser, d.h. Schienenelemente setzen die Ge-
fahr einer Verletzung durch das in Schneidposition be-
findliche Scheibenmesser auf ein Minimum herab.
[0012] Die Eingriffselemente können verschiedenartig
ausgebildet sein. So besteht die Möglichkeit, die Eingriff-
selemente als zumindest ein Paar, jeweils bestehend aus
einer Führungsnut einerseits und einem darin einfassen-
den Führungssteg andererseits, auszubilden, wobei es
letztendlich nicht entscheidend darauf ankommt, ob der
Führungssteg an der Führungsschiene und damit die
Führungsnut an dem Messerträger oder umgekehrt aus-
geformt sind.
[0013] Nach der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass
der Messerhalter beidseits jedes Scheibenmessers Füh-
rungselemente aufweist, die mit jeweils einem Führungs-
element an der Führungsschiene in Eingriff stehen. So-
weit die Führungsschiene auf nebeneinander verlaufen-
de Schienenelemente aufgeteilt ist, sollten die führungs-
schienenseitigen Führungselemente auf die beiden
Schienenelemente verteilt sein. Dabei ist unter Eingriff
auch die gegenseitige Anlage der Führungselemente zu

verstehen. Dieser Grundgedanke kann beispielsweise in
der Form verwirklicht werden, dass die Führungsschiene
zwei entgegengesetzt ausgerichtet Führungsabsätze
und der Messerhalter beidseits jedes Scheibenmessers
je einen Führungsabsatz aufweisen, wobei jeweils ein
Führungsabsatz der Führungsschiene an einem Füh-
rungsabsatz des Messerhalters anliegt. Vorzugsweise
sollten dabei die Führungsabsätze jeweils spiegelbildlich
zu dem in Schneidposition befindlichen Scheibenmesser
ausgebildet sein. Die vorgenannten Maßnahmen sichern
eine gradlinige Führung des Messerhalters und damit
des in Schneidposition befindlichen Scheibenmessers.
[0014] Die Führungsschiene kann wenigstens einen
hochstehenden Führungssteg am Führungselement auf-
weisen, der jeweils in eine in den Messerhalter einge-
formte Führungsnut einfasst und beispielsweise die oben
erwähnten Führungsabsätze aufweist. Die dazu komple-
mentären Führungsabsätze können dann durch die Sei-
tenwandungen der Führungsnuten gebildet sein.
[0015] Der für den Wechsel des Scheibenmessers
vorgesehene Freigabebereich sollte zweckmäßigerwei-
se an einem Ende der Führungsschiene ausgebildet
sein. Es kann jedoch auch an beiden Enden der Füh-
rungsschiene jeweils ein Freigabebereich vorgesehen
sein. Durch Verschieben des Schneidwagens in den
Freigabebereich wird die Führung des Messerhalters an
der Führungsschiene aufgehoben mit der Folge, dass
der Messerhalter von Hand verdreht und damit ein an-
deres Scheibenmesser in Schneidposition gebracht wer-
den kann. Um eine einfache Handhabung zu gewährlei-
sten, sollte der Messerhalter an einem Ende des
Schneidwagens herausragen und dort einen Drehknopf
aufweisen, beispielsweise in Form eines außenseitig ge-
rändelten Drehknopfs oder eines solchen mit einem vor-
springenden Griffsteg.
[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
geschlagen, dass der Messerhalter von außen sichtbare
Markierungen aufweist, die die Schneidposition der
Scheibenmesser anzeigen. Dies ist insbesondere dann
zweckmäßig, wenn die Position der Scheibenmesser
von außen nicht erkennbar sind, beispielsweise weil sie
zwecks Vermeidung von Verletzungen oder Beschädi-
gungen innerhalb des Schneidwagens geschützt ange-
ordnet sind. Der Schneidwagen sollte vorzugsweise
obenseitig eine Ausnehmung zur Sichtbarmachung der
Markierung aufweisen.
[0017] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass dem Messerhalter eine Rasteinrich-
tung zugeordnet ist, die bei Erreichen einer Schneidpo-
sition einrastet. Die Rasteinrichtung gibt der Bedienungs-
person eine zuverlässige Rückmeldung über das Errei-
chen der Schneidposition.
[0018] Nach der Erfindung ist ferner vorgeschlagen,
dass der Schneidwagen ein Wagengehäuse mit Seiten-
wandungen aufweist, die die Führungsschiene beidseitig
einfassen und dort an der Führungsschiene vorzugswei-
se in Form einer Schwalbenschwanz-Führung geführt
sind.
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[0019] Für das Absenken des in Schneidposition be-
findlichen Scheibenmessers auf das zum Beschnitt vor-
gesehene Blattgut stehen grundsätzlich zwei Möglich-
keiten offen. Zum Einen kann der Schneidwagen an der
Führungsschiene so geführt sein, dass er relativ zu die-
ser durch Ausübung einer Druckkraft von oben in Rich-
tung auf die Blattauflage bewegbar ist, beispielsweise
gegen die Wirkung einer nach oben gerichteten Feder.
In diesem Fall ist die Führungsschiene an ihren Enden
starr befestigt. Alternativ dazu kann vorgesehen sein,
dass die Führungsschiene an ihren Enden federnd an
der Blattauflage abgestützt ist. Durch Ausübung von
Druck auf den Schneidwagen in Richtung auf die Blatt-
auflage werden dann Schneidwagen und Führungs-
schiene zusammen nach unten bewegt. In diesem Fall
bedarf es keiner Vertikalbeweglichkeit des Schneidwa-
gens in Bezug auf die Führungsschiene. Daneben be-
steht auch die Möglichkeit, die Führungsschiene
schwenkbar in eine zu ihrer Längsachse parallelen Ach-
se anzuordnen.
[0020] Nach der Erfindung ist weiterhin vorgeschla-
gen, dass der Messerhalter in Richtung der Drehachse
senkrecht zu ihr geteilt ist und die Scheibenmesser in
der Teilungsebene in Ausnehmungen in beiden Teilen
des Messerhalters geführt sind. Auf diese Weise ist die
Montage des Messerhalters und auch die Führung der
Scheibenmesser in dem Messerhalter einfach herzustel-
len.
[0021] Der Messerhalter selbst hat zweckmäßigerwei-
se eine Trommelform, die vorzugsweise von unten in den
Messerhalter einsetzbar ist. Außerdem sollten die Schei-
benmesser seitlich sowie obenseitig unzugänglich sein,
also insoweit vollständig gekapselt sein, sei es durch das
Wagengehäuse des Schneidwagens und/oder durch
den Messerhalter selbst. Hierdurch sind die Scheiben-
messer gegen unbeabsichtigte Berührung durch Bedie-
nungspersonen geschützt. Das erfindungsgemäße
Schneidgerät ist deshalb auch für die Bedienung durch
Kinder geeignet.
[0022] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht. Es zeigen:

Figur 1 das erfindungsgemäße Schneidgerät in einer
Schrägansicht von oben mit eingelegtem Pa-
pierblatt;

Figur 2 der Schneidwagen des Schneidgerätes ge-
mäß Figur 1 in einer Schrägansicht von unten;

Figur 3 einen Querschnitt durch den Schneidwagen
gemäß Figur 2 und die zugehörige Führungs-
schiene des Schneidgerätes gemäß Figur 1
in perspektivischer Darstellung mit einem
Blickwinkel in Richtung auf das in Figur 1 rech-
te Ende des Schneidgerätes;

Figur 4 einen Querschnitt durch den Schneidwagen
gemäß den Figuren 2 und 3 im Freigabebe-

reich der Führungsschiene mit einem dem
Blickwinkel gemäß Figur 3 entgegengesetz-
ten Blickwinkel.

[0023] Das in den Figuren dargestellte Schneidgerät
1 weist eine kurze balkenartige Blattauflage 2 auf, aus
deren abgewandter Rückseite eine Anschlagleiste 3
rechtwinklig ausgeklappt ist. Oberhalb und im Abstand
zur Blattauflage 2 befindet sich eine Rollenschneidein-
richtung 4, die im Wesentlichen aus einer Führungs-
schiene 5 und einem Schneidwagen 6 besteht, der längs
der Führungsschiene 5 frei verschieblich an ihr geführt
ist. Die Führungsschiene 5 ist aufgeteilt in einen oberhalb
der Blattauflage 2 im Abstand zu dieser verlaufenden
ersten Schienenteil 7 und in einen daran anschließenden
zweiten Schienenteil, der in einen Kopfteil 9 der Blattauf-
lage 2 eingeformt ist.
[0024] Der erste Schienenteil 7 ist an beiden Enden
über hier nicht näher dargestellte, vertikale Schrauben-
federn an der Blattauflage 2 abgestützt, so dass das erste
Schienenteil 1 aus der gezeigten Ausgangsposition, in
der es Abstand zu der Oberseite der Blattauflage 2 hat,
in Richtung auf diese Oberseite durch Ausübung von
Druck in dieser Richtung bewegt werden kann. Das erste
Schienenteil 7 ist aus zwei zueinander parallelen, spie-
gelsymmetrisch ausgebildeten Schienenelementen 10,
11 zusammengesetzt, die Abstand zueinander haben
und über in den Endbereichen vorgesehenen Verbin-
dungsstege miteinander verbunden sind, von denen hier
nur der linksseitige Verbindungssteg 12 zu sehen ist. In
den Zwischenraum zwischen erstem Schienenteil 7 und
Blattauflage 2 ist ein Papierblatt 13 zwecks dessen Be-
schnitt eingeschoben.
[0025] Der Schneidwagen 6 hat ein Gehäuse 14, das
zwei senkrechte, zueinander parallele Stirnwandungen
15, 16 aufweist, die über ebenfalls senkrechte und zu-
einander parallele Seitenwandungen 17, 18 verbunden
sind. Stirnwandungen 15, 16 und Seitenwandungen 17,
18 werden von einer sphärisch gewölbten Deckenwan-
dung 19 obenseitig begrenzt.
[0026] In dem Gehäuse 14 ist ein trommelförmiger
Messerhalter 20 angeordnet, der im Bereich der in Figur
1 sichtbaren Stirnwandungen 15 in einem Lagerzapfen
21 ausläuft, der dort in einem Lagerschlitz 22 derart ver-
rastet ist, dass der Lagerzapfen 21 und damit der Mes-
serhalter 20 selbst um eine parallel zur Längsachse der
Führungsschiene 5 verlaufenden Drehachse drehbar ge-
lagert ist. Auf der Seite der Stirnwandung 16 (vgl. Figur
2) ist ebenfalls ein Lagerschlitz 23 vorhanden, in der der
Messerhalter 20 mit einem dort nicht sichtbaren Lager-
vorsprung drehbar gelagert ist. An diesem Lagervor-
sprung befestigt ist ein Drehknopf 24 mit einem Griffsteg
25. Über diesen Drehknopf 24 kann der Messerhalter 20
von außen um seine Längsachse verdreht werden.
[0027] Im Bereich des Drehknopfes 24 weist die Dek-
kenwandung 19 eine Ausnehmung 26 auf, die einen Zy-
linderabschnitt 27 des Drehknopfes 24 partiell sichtbar
macht. Auf den Zylinderabschnitt 27 befinden sich Mar-
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kierungen, die die Drehwinkelposition des Messerhalters
20 anzeigen.
[0028] Der Messerhalter 20 ist - in seiner Längsrich-
tung gesehen - in einen ersten Halterabschnitt 28 und in
einen zweiten Halterabschnitt 29 aufgeteilt, wobei die
Teilungsebene senkrecht zur Drehachse des Messerhal-
ters 20 verläuft. Beide Halterabschnitte 28, 29 weisen in
der Teilungsebene jeweils gegenüberliegende Paare
von komplementären Lagerausnehmungen 30, 31 bzw.
32, 33 bzw. 34, 35 auf, wobei in jedes Paar von gegen-
überliegenden Lagerausnehmungen 30 bis 35 ein Schei-
benmesser 36, 37, 38 eingesetzt ist (vgl. insbesondere
die Figuren 3 und 4). Die Scheibenmesser 36, 37, 38
erstrecken sich radial zur Drehachse des Messerhalters
20 und weisen mittige Lagerzapfen 39, 40 bzw. 41, 42
bzw. 43, 44 auf, über die sie in den Lagerausnehmungen
30 bis 35 frei drehbar geführt sind. Die Scheibenmesser
36, 37, 38 stehen radial über den Umfang des Messer-
halters 20 vor. Dabei befindet sich das vertikal stehende
Scheibenmesser 36 in einer Schneidposition, während
die anderen Scheibenmesser 37, 38 eine Inaktivposition
einnehmen.
[0029] Über die gesamte Länge des Mantels des Mes-
serhalters 20 erstrecken sich parallel zu dessen Dreh-
achse vier Längsnuten 45, 46, 47, welche benachbart zu
jedem Scheibenmesser 36, 37, 38 Führungsabsätze 50,
51 bzw. 52, 53 bzw. 54, 55 ausbilden. Wie insbesondere
Figur 3 erkennen lässt, greifen in die Längsnuten 45, 46,
die dem in Schneidposition befindlichen Scheibenmes-
ser 36 benachbart sind, Führungsstege 56, 57 ein, die
symmetrisch zur Ebene des Scheibenmessers 36 schräg
nach oben von dem ersten Schienenteil 7 der Führungs-
schiene 5 hochstehen. Die Führungsstege 56, 57 er-
strecken sich über die gesamte Länge des ersten
Schienenteils 7. Sie sind so ausgebildet, dass sie an ih-
ren gegenüberliegenden Seiten Führungsabsätze 58, 59
ausbilden, die an den Führungsabsätzen 49, 50 anlie-
gen, die dem in Schneidposition befindlichen Scheiben-
messer 36 benachbart sind. Auf diese Weise ist der Mes-
serhalter 20 in Drehrichtung blockiert, wenn der Schneid-
wagen 6 sich auf dem ersten Schienenteil 7 der Füh-
rungsschiene 5 befindet.
[0030] Die außenseitigen Kanten der Führungsschie-
ne 5 weisen schräg nach unten gerichtete Abschrägun-
gen 61, 62 auf, die von Führungsnuten 63, 64 formschlüs-
sig eingefasst werden, die in die Innenseiten der Seiten-
wandungen 17, 18 eingeformt sind. Auf diese Weise wird
der Schneidwagen 6 längs der Führungsschiene 5 ver-
schieblich geführt, und zwar - wie insbesondere Figur 4
zeigt - bis in den zweiten Schienenteil 8 hinein.
[0031] Vor allem Figur 4 lässt erkennen, dass der zwei-
te Schienenteil 8 der Führungsschiene 5 keine Führungs-
stege 56, 57 aufweist. Vielmehr ist dort im mittleren Be-
reich ein Freigabebereich 65 vorgesehen, der so weit
abgesenkt ist, dass der Messerhalter 20 und damit auch
die darin gelagerten Scheibenmesser 36, 37, 38 frei be-
weglich sind, d.h. der Messerhalter 20 kann - in der An-
sicht gemäß Figur 4 - gegen des Uhrzeigersinn verdreht

werden, um statt des Scheibenmessers 36 ein anderes
Scheibenmesser 37 bzw. 38 in die senkrechte Schneid-
position zu bringen. Dies geschieht dann durch entspre-
chende Handhabung des Drehknopfes 24, wenn der
Schneidwagen 6 in die in Figur 4 gezeigte Position ver-
schoben worden ist, also auf dem zweiten Schienenteil
8 der Führungsschiene 5 befindlich ist.
[0032] Dabei können die Scheibenmesser 36, 37, 38
unterschiedlich ausgebildet sein, beispielsweise das
Scheibenmesser 36 für einen Linearschnitt, das Schei-
benmesser 37 für einen Wellenschnitt und das Schei-
benmesser 38 für eine Perforation. Es besteht jedoch
auch die Möglichkeit, gleich ausgebildete Scheibenmes-
ser 36, 37, 38 vorzusehen, so dass die zunächst in ihren
Inaktivpositionen befindlichen Scheibenmesser 37, 38
als Ersatz bereitgehalten werden, sollte das Scheiben-
messer 36 stumpf werden.
[0033] Der Schneidvorgang wird dadurch ausgelöst,
dass der Schneidwagen 6 von dem zweiten Schienenteil
8 in den ersten Schienenteil 7 hineingeschoben wird und
dass dann von oben auf das Gehäuse 14 ein Druck in
Richtung auf die Blattauflage 2 ausgeübt wird. Hierdurch
senken sich Schneidwagen 6 und Führungsschiene 5
gegen die Wirkung der diese abstützenden Schrauben-
federn ab, so dass das in Schneidposition befindliche
Scheibenmesser 36 Kontakt zu dem Papierblatt 13 er-
hält. Durch fortlaufendes Verschieben des Schneidwa-
gens 6 über das Papierblatt 13 wird dann dessen Be-
schnitt bewirkt.

Patentansprüche

1. Schneidgerät (1) zum Schneiden von Blattgut (13)
mit einer Blattauflage (2) und mit wenigstens einer
der Blattauflage (2) zugeordneten Rollenschneid-
einrichtung (4), die eine Führungsschiene (5) auf-
weist, auf der ein Schneidwagen (6) verschieblich
geführt ist, welcher einen Messerhalter (20) auf-
weist, der um eine zur Führungsschiene (5) parallele
Achse drehbar gelagert und von Hand verdrehbar
ist und an dem wenigstens zwei Scheibenmesser
(36, 37, 38) um Messerachsen (39-44) frei drehbar
gelagert sind, die senkrecht zur Drehachse des Mes-
serhalters (20) verlaufen, wobei die Scheibenmes-
ser (36, 37, 38) durch Drehen des Messerhalters (20)
aus jeweils einer Inaktivposition in eine in Richtung
auf die Blattauflage (2) vorstehende Schneidposition
bringbar sind und wobei eine Blockiereinrichtung
vorgesehen ist, die den Messerhalter (20) in der
Schneidposition eines Scheibenmessers (36, 37,
38) hält, dadurch gekennzeichnet, dass die Blok-
kiereinrichtung als formschlüssig ineinandergreifen-
de Führungselemente (58, 59; 49-54) an Führungs-
schiene (5) und Messerhalter (20) ausgebildet sind,
die den Messerhalter (20) in einer seine Drehbarkeit
blockierenden Drehwinkelstellung hält, wenn sich ei-
ner der Scheibenmesser (36, 37, 38) in einer
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Schneidposition befindet, und dass die Führungs-
schiene (5) zumindest einen Freigabebereich (65)
aufweist, in der sie keine die Drehbarkeit des Mes-
serhalters (20) blockierende Führungselemente auf-
weist.

2. Schneidgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Messerachsen (39-44) in einer
sich senkrecht zur Drehachse des Messerhalters er-
streckenden Ebene liegen und/oder sich die Schei-
benmesser (36, 37, 38) radial zur Drehachse des
Messerhalters (20) erstrecken.

3. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
schiene (5) zwei nebeneinander und im Abstand zu-
einander verlaufende Schienenelemente (10, 11)
aufweist und das jeweils in Schneidposition befind-
liche Scheibenmesser (36, 37, 38) die Führungs-
schiene (5) zwischen diesen Schienenelementen
(10, 11) in Richtung auf die Blattauflage (2) durch-
greift.

4. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffsele-
mente als zumindest ein Paar, jeweils bestehend
aus einer Führungsnut einerseits und einem darin
einfassenden Führungssteg andererseits, ausgebil-
det sind.

5. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messerhalter
(20) beidseits jedes Scheibenmessers (36, 37, 38)
Führungselemente (49-54) aufweist, die mit jeweils
einem Führungselement (58, 59) an der Führungs-
schiene (5) in Eingriff stehen.

6. Schneidgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsschiene (5) zwei ent-
gegengesetzt ausgerichtete Führungsabsätze (58,
59) und der Messerhalter (20) beidseits jedes Schei-
benmessers (36, 37, 38) je einen Führungsabsatz
(49-54) aufweisen, wobei jeweils ein Führungsab-
satz (58, 59) der Führungsschiene (5) an einem Füh-
rungsabsatz (49-54) des Messerhalters (20) anliegt,
wobei insbesondere die Führungsabsätze (58, 59)
an der Führungsschiene (5) jeweils spiegelbildlich
zu dem in Schneidposition befindlichen Scheiben-
messer (36) ausgebildet sind.

7. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
schiene (5) wenigstens einen hochstehenden Füh-
rungssteg (56, 57) als Führungselement aufweist,
der jeweils in eine in den Messerhalter (20) einge-
formte Führungsnut (45-48) einfasst.

8. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, dass der Freigabebe-
reich (65) an einem Ende der Führungsschiene (5)
ausgebildet ist.

9. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messerhalter
(20) an einem Ende des Schneidwagens (6) heraus-
ragt und dort einen Drehknopf (24) aufweist.

10. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messerhalter
(20) von au-βen sichtbare Markierungen aufweist,
die die Schneidposition der Scheibenmesser (36,
37, 38) anzeigen, wobei insbesondere der Schneid-
wagen (6) vorzugsweise obenseitig eine Ausneh-
mung (26) zur Sichtbarmachung der Markierung auf-
weist.

11. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Messerhalter
(20) eine Rasteinrichtung zugeordnet ist, die bei Er-
reichen einer Schneidposition einrastet.

12. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidwa-
gen (6) ein Wagengehäuse (14) mit Seitenwandun-
gen (17, 18) aufweist, die die Führungsschiene (5)
beidseitig einfassen und dort an der Führungsschie-
ne (5) vorzugsweise in Form einer Schwalben-
schwanzführung geführt sind.

13. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
schiene (5) an ihren Enden federnd an der Blattauf-
lage (2) abgestützt ist.

14. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messerhalter
(20) in Richtung seiner Drehachse senkrecht zu ihr
geteilt ist und die Scheibenmesser (36, 37, 38) in der
Teilungsebene in Ausnehmungen (30-35) in beiden
Teilen des Messerhalters (20) geführt sind.

15. Schneidgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messerhalter
(20) Trommelform hat und/oder die Scheibenmesser
(36, 37, 38) seitlich sowie obenseitig unzugänglich
sind.
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